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stellen. Beide Aspekte werden im
aktuellen Entwurf zum FNP berück-
sichtigt.
Die enge Zusammenarbeit mit den
hiesigen Kleingärtnern, die sich
insbesondere nach der Flut bei der
Beräumung und der Aufgabe von
Flächen einerseits und der Neu-
besiedlung von Parzellen anderer-
seits widerspiegelte, soll aus mei-
ner Sicht fortgeführt werden.

Ihr Olaf Raschke,
Oberbürgermeister 

der Stadt Meißen

Ich begrüße alle Leser des Ver-
bandsorgans „Gartenfreund“ aus

der Wiege Sachsens, aus unserer
wunderschönen Stadt Meißen. Als
Kleingartenfreund und Hobby-
gärtner ist es mir eine große Freu-
de, Ihnen aus Meißen zu berich-
ten. 
Grünflächen haben gerade in Stadt-
gebieten einen hohen Stellenwert.
Auch in und um Meißen sind Klein-
gartenanlagen ein wichtiger Be-
standteil des ökologischen Gesamt-
systems.  Daher wollen wir den Be-
stand an Kleingärten erhalten und
sie nicht zum Gegenstand von Bau-
landspekulationen werden zu las-
sen, da mit ihnen Landschaftsräu-
me bewirtschaftet werden, die für
die Landwirtschaft zwar unattrak-
tiv, aber ökologisch wertvoll sind.
Zudem stellen Kleingärten für ei-
nen großen Teil der Bevölkerung
eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung dar, fördern den Gemeinsinn
und den Aufbau von sozialen Kon-
takten.
Die Stadt Meißen entwickelte da-
her ein Kleingartenentwicklungs-
konzept, welches Bestandteil des
Flächennutzungsplanes wurde.
Dieses Konzept musste allerdings
nach dem Hochwasser des Jahres
2002 wegen hochwassergefähr-
deter Gebiete überarbeitet wer-
den.

In Meißen kommen auf jeden Ein-
wohner statistisch 35 qm Klein-
gartenfläche. Empfehlungen ge-
hen von 12 qm aus. Somit steht
den Kleingärtnern und Erholungs-
suchenden dreimal so viel Fläche
zur Verfügung.
Meißen ist von vielen Kleingärten
umgeben, die in nahezu allen Stadt-
randlagen der Stadt und verkehrs-
günstig gelegen sind. Die Zusam-
menarbeit zwischen der Stadtver-
waltung  und dem Kreisverband
der Kleingärtner läuft aus meiner
Sicht hervorragend.

Nach Angaben des Kreisverbandes
der Gartenfreunde Meißen exis-
tieren in Meißen 53 Vereine mit
2.865 Parzellen auf 102,1 ha. Da-
von befinden sich 55,7 % auf kom-
munalen Flächen. 27 Kleingarten-
sparten wurden bereits per Be-
schluss vom 25. Februar 1991 als
Dauerkleingärten geschützt. Im
Flächennutzungsplanentwurf von
1998 wurden für Teile von neun
Sparten Umnutzungen vorgese-
hen. Dies war zur Ausweisung von
Mischgebieten, Wohnanlagen und
Sportstättenerweiterungen not-
wendig. Gleichzeitig wurde eine
Erweiterungsfläche für die Klein-
gartennutzung ausgewiesen. Die-
se Änderungen orientierten sich
immer am aktuellen Bedarf an
Kleingartenflächen und wurden
stets mit dem Kreisverband der
Gartenfreunde Meißen erfasst und
abgestimmt.
In Folge des Bevölkerungsrück-
gangs (dokumentiert im Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept) und
des ausreichenden Angebots von
Wohnbauflächen ist der Bedarf von
Umnutzungen zu Wohnbauland
zurückgegangen und wird mo-
mentan auch nicht mehr benötigt.
Dafür ist im Überschwemmungs-
gebiet (HQ 100 – 100-jähriges
Hochwasserereignis) langfristig die
kleingärtnerische Nutzung einzu-

Der Bürgermeister hat das Wort:

Kreisverband ist der Stadt ein guter Partner
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„Garten in schön gelegener Klein-
gartenanlage zu verkaufen“, so
oder ähnlich lautet manche Zei-
tungsanzeige. Zweifelsohne ist der
Kleingärtner Eigentümer seiner
Laube, seiner Bäume und Sträucher
und aller übrigen Gartenbestand-
teile. Er kann sie, da sie Scheinbe-
standteile des Grundstücks gemäß
§ 95 BGB sind, auch verkaufen.
Doch der Erwerb nützt dem Käufer
nichts, da er damit nicht zugleich
das Recht zur Parzellennutzung er-
langt. Dafür benötigt er einen Un-
terpachtvertrag. Und ein solcher
wird nur mit einem Vereinsmitglied
abgeschlossen. Der abgebende
Kleingärtner handelt aber nicht nur
am Käufer unehrlich, wenn er dies

verschweigt – er tut dies auch ge-
genüber dem Verein, wenn er ihn
vom beabsichtigten Verkauf seines
Eigentums nicht informiert.
Jeder Verein ist gut beraten, den
Unterpachtvertrag erst nach Er-
werb der Mitgliedschaft abzusch-
ließen. Dann kann vor Parzellen-
vergabe – und damit vor Lauben-
kauf – geklärt werden, ob der Be-
werber auch die geforderte klein-
gärtnerische Nutzung durchführen

will. Möchte dieser das nicht, muss
er sein erworbenes Eigentum von
der Parzelle entfernen.
Wenn die Parzelle vom Abgeben-
den ohne Kenntnis des Vorstandes
schon weitergegeben („verkauft“)
wurde, kann dieser den Abschluss
des Unterpachtvertrages auch ab-
lehnen. Er kann durch den Kauf
nicht gezwungen werden, einen
Pachtvertrag abzuschließen, ohne
vorher die Mitgliedschaft geregelt
zu haben, denn dann hätte die
Kleingartenanlage ein Nichtmitglied
mit einem gültigen Vertrag. Der
getäuschte Käufer muss sich pri-
vatrechtlich mit dem Verkäufer aus-
einandersetzen.

Dr. Rudolf Trepte
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Kann ich meinen Kleingarten 
verkaufen?

Aktuelles
• Der diesjährige „Tag des Ehren-
amtes“ findet am 29. Juni 2005
ab 10 Uhr im Schlosshotel Pill-
nitz statt. Traditionell werden an
diesem Tag besonders verdienst-
volle Kleingärtner und Förderer
der Kleingartenbewegung mit
dem Eintrag in das Ehrenbuch
des LSK, dem Ehrengeschenk
und dem Ehrenband des LSK 
geehrt.
• Der Vertragsrechtsanwalt des
LSK, Karsten Duckstein, führte
im Geschäftsjahr 2004 insge-
samt 35 Rechtsberatungen
durch und übernahm 27 Einzel-
mandate bzw. Gerichtsverfahren
für unsere Mitgliedsverbände.
Gemeinsam mit der Arbeitsgrup-
pe  „Recht“ beim LSK soll 2005
in Rechtsfragen noch mehr 
„Basisnähe“ praktiziert werden.

Pirna, Garten in idyllischer Lage
(Kleingartenanl.) mit Gartenhaus 
u. Geräteschuppen, zu verkaufen,
Preis VB, Tel. 01 73/5 71 18 63

Gärten/Datschen

Unser Autor Olaf Raschke,
Oberbürgermeister von Meißen.


